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Reichsge#etzblatt 
Teil I 

2009 Ausgegeben für das Deut#che Reich, am 29. September 2009 Nr. 1 
        Inhalt: Verordnung über die Gebührenordnung für Rechtsanwälte und Recht-Konsulenten v. 01..September 2009 

 
 

Gebührenordnung für Deut#che Rechtsanwälte 
und 

Deut#che Recht-Kon#ulenten 
 

Er#ter Ab#chnitt 
Allgemeine Be#timmungen 

 
§ 1 

Die Vergütung für die Berufstätigkeit eines Rechtsanwaltes und eines Recht-Kon#ulenten in einem Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten, auf welches die Zivilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung u#w. Anwendung 
findet, #owie die beratende Tätigkeit des Rechtsanwaltes oder des Recht-Kon#ulenten, welche den Beginn oder 
die Fort#etzung eines #olchen Verfahrens betrifft, be#timmt #ich nach den Vor#chriften die#es Ge#etzes.  
 
 

§ 2 
Für die Ausführung eines Auftrages, de##en gemein#chaftliche Erledigung mehreren Rechtsanwälten oder 
Recht-Kon#ulenten übertragen i#t, #teht jedem der#elben die volle Vergütung zu. 
 
 

§ 3 
Bei Ausführung von Aufträgen mehrerer Auftraggeber durch die#elbe Tätigkeit haftet jeder Auftraggeber dem 
Rechtsanwalt oder Recht-Kon#ulenten für denjenigen Betrag an Gebühren und Auslagen, welcher bei ab-
ge#chlo##ener Ausführung #eines Auftrages erwach#en #ein würde. 
Die Mithaftung der anderen Auftraggeber kann vom Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent gegenüber nicht 
geltend gemacht werden. 
 
 

§ 4 
Für die Tätigkeit als Bei#tand #tehen dem Rechtsanwalt und dem Recht-Kon#ulent die gleichen Gebühren zu 
wie für die Vertretung. 
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§ 5 
Für die Unterzeichnung eines Schrift#atzes erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent die gleichen Ge-
bühren wie für die Ausfertigung des#elben. 
 
 

§ 6 
Für die Ausfertigung und Über#endung von Rechnungen über Gebühren und Auslagen und für Zahlungsauffor-
derungen wegen der#elben Sache kann der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent eine Gebühr nicht 
bean#pruchen. 
 
 

§ 7 
Bei dem Betrieb eigener Angelegenheiten kann der Rechtsanwalt bzw. der von dem zur Er#tattung der Ko#ten 
des Verfahrens verpflichtetem Gegner Gebühren und Auslagen bis zu dem Betrage fordern, in welchem er 
Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwaltes bzw. eines Recht-Kon#ulenten er#tattet verlan-
gen könnte. 
 
 

§ 8 
Der niedrig#te Betrag einer jeden nach den Vor#chriften der Ab#chnitte zwei bis vier zu berechneten Gebühr 
wird auf eine Mark (Mk) be#timmt. 
 
 
 

Zweiter Ab#chnitt 
Gebühren in Rechts#treitigkeiten 

 
§ 9 

In allen Rechts#treitigkeiten werden die Gebühren nach dem Wert des Streitgegen#tandes erhoben. 
 
Der Gebühren#atz beträgt: 
 

Von                     Bis                                Gebühr 
1.)  
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 
9.) 
10.) 

     1,00 Mk 
  501,00 Mk 
1.001,00 Mk 
2.001,00 Mk 
3.001,00 Mk 
5.001,00 Mk 
7.501,00 Mk 
10.001,00 Mk 
20.001,00 Mk 
50.001,00 Mk 

500,00 Mk
1.000,00 Mk
2.000,00 Mk
3.000,00 Mk
5.000,00 Mk
7.500,00 Mk
10.000,00 Mk
20.000,00 Mk 
50.000,00 Mk
100.000,00 Mk

     50,00 Mk 
     110,00 Mk 
    200,00 Mk 

290,00 Mk 
450,00 Mk 

    700,00 Mk 
1.000,00 Mk 

  1.500,00 Mk 
3.000,00 Mk 
5.000,00 Mk 

Mk steht für Mark auch mit M abgekürzt 

 
Die ferneren Wertekla##en #teigen um je 10.000,00 Mk bis 
ein#chließlich 200.000,00 Mk und die Gebühren#ätze je 10.000,00 Mk um je 150,00 Mk. 
Die ferneren Wertekla##en #teigen um je 10.000,00 Mk bis  
ein#chließlich 500.000,00 Mk und die Gebühren#ätze je 10.000,00 Mk um je 100,00 Mk. 
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Die ferneren Wertekla##en #teigen um je 20.000,00 Mk und die Gebühren#ätze je 20.000,00 Mk um je 75,00 
Mk. 
 
 

§ 10 
Auf die Wertberechnung finden die Vor#chriften der §§ 9 bis 13 des Gerichtsko#tenge#etzes Anwendung. 
 
 

§ 11 
Die für die Berechnung der Gerichtsgebühren maßgebende Fe#t#etzung des Wertes i#t für die Berechnung der 
Gebühren maßgebend. 
 
 

§ 12 
Gegen den im § 16 des Gerichtsko#tenge#etzes gezeichneten Be#chluß #teht dem Rechtsanwalt bzw. Recht-
Kon#ulent die Be#chwerde zu. 
 
 

§ 13 
Die Sätze des § 9 #tehen dem Prozeßbevollmächtigten be#tellten Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent zu: 
 

1.) für den Ge#chäftsbetrieb, ein#chließlich der Information (Prozeßgebühr). 
2.) für die mündliche Verhandlung (Verhandlungsgebühr). 
 

Die Sätze des § 9 #tehen dem#elben zu fünf Zehnteilen zu: 
 

1.) Für die Mitwirkung bei einem zur Beilegung des Rechts#treites abge#chlo##enen Vergleiche (Ver-
gleichsgebühr). 

2.) Für die Vertretung in dem Termin zur Lei#tung des durch ein Urteil auferlegten Eides #owie in einem 
Beweisaufnahmeverfahren, wenn die Beweisaufnahme nicht bloß in Verlegung der in den Händen des 
Beweisführers oder des Gegners befindlichen Urkunden be#teht (Beweisgebühr). 

 
 

§ 14 
Soweit der Auftrag vor der mündlichen Verhandlung erledigt i#t, ohne daß der Rechtsanwalt bzw. Recht-
Kon#ulent die Klage eingereicht hat oder einen Schrift#atz hat zu#tellen la##en, #teht ihm die Prozeßgebühr nur zu 
fünf Zehnteilen zu. 
In einem Verfahren, für welches eine mündliche Verhandlung durch das Ge#etz nicht vorge#chrieben i#t, findet 
die gleiche Ermäßigung #tatt, #oweit der Auftrag erledigt i#t, bevor der Antrag an das Gericht eingereicht, der 
mündliche Antrag ge#tellt oder der Auftrag an den Gerichtsvollzieher oder den die#en Auftrag vermittelnden 
Gerichts#chreiber erteilt i#t. 
 
 

§ 15 
Die Verhandlungsgebühr #teht dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent nicht zu, welcher zur mündlichen 
Verhandlung geladen hat, ohne daß die#elbe durch das Ge#etz vorge#chrieben oder durch das Gericht oder den 
Vor#itzenden angeordnet war. 



 

 

 

 
 

§ 16 
Für eine nicht kontradiktori#che Verhandlung (Gerichtsko#tenge#etz § 19) #teht dem Rechtsanwalt bzw. dem 
Recht-Kon#ulent die Verhandlungsgebühr nur zu fünf Zehnteilen zu.  
Die Verhandlung im vorbereitenden Verfahren gilt als kontradiktori#che Verhandlung. 
 
 

§ 17 
In#oweit #ich in den Fällen des § 13 Nr. 4 die Vertretung auf die weitere mündliche Verhandlung er#treckt, 
erhöht #ich die dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent zu#tehende Verhandlungsgebühr nicht. Das gilt 
auch, wenn die mündliche Verhandlung eine nicht kontradiktori#che i#t. 
 
 

§ 18 
Die Vergleichsgebühr #teht dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent nur zu zwei Zehnteilen zu, wenn ihm 
für den#elben Streitgegen#tand die volle Verhandlungsgebühr zu#teht und der Vergleich vor dem Prozeßgericht 
oder einem er#uchten oder beauftragten Richter abge#chlo##en wird. 
 
 

§ 19 
Vier Zehnteile der in den §§ 13 bis 18 be#timmten Gebühren erhält der zum Prozeßbevollmächtigten be#tellte 
Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent für die Vertretung im Urkunden – oder Wech#elprozeß. 
 
 

§ 20 
Drei Zehnteile der in den §§ 13 bis 18 be#timmten Gebühren erhält der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulenten, 
#oweit die durch die Gebühr zu vergütende Tätigkeit aus#chließlich die im Gerichtsko#tenge#etz § 26 Nr. 1 bis 10 
bezeichneten Gegen#tände betrifft. 
 
 

§ 21 
Der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent erhält neben den ihm #on#t zu#tehenden Gebühren die Prozeßgebühr 
nur zu fünf Zehnteilen, wenn seine Tätigkeit aus#chließlich die Erledigung eines bedingten Urteils betrifft. 
 
 

§ 22 
Der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent erhält die Prozeßgebühr und die Verhandlungsgebühr nur zu fünf 
Zehnteilen, wenn #eine Tätigkeit Anträge auf Sicherung des Bewei#es oder eine gerichtliche Ent#cheidung über 
die Ernennung oder Ablehnung eines Schiedsrichters, das Erlö#chen eines Schiedsvertrages oder die Anordnung 
der von den Schiedsrichtern für erforderlich erachteten richterlichen Handlungen betrifft. 
Für die Vertretung bei der Beweisaufnahme erhält der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent die Beweisgebühr 
( § 13 Nr. 4 ). 
 
 

§ 23 
Zwei Zehnteile der in den §§ 13 bis 18 be#timmten Gebühren erhält der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulenten, 
wenn #eine Tätigkeit betrifft:
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1. ) die im Gerichtsko#tenge#etz § 27 Nr. 1, § 35 Nr. 1, 3, § 28 Nr. 1, 2,  
  § 47 Nr. 1 bis 12 bezeichneten Angelegenheiten, 

2. ) die Zwangsvoll#treckung. 
 
 

§ 24 
Ein Zehntteil der in den §§ 13 bis 18 be#timmten Gebühren erhält der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent, 
wenn #eine Tätigkeit die im Gerichtsko#tenge#etz § 38 Nr. 3, § 47 Nr. 15, 16 bezeichneten Anträge oder Ge#uche 
betrifft. 
 
 

§ 25 
Jede der im § 13 benannten Gebühren kann der Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent in jeder In#tanz je Streit-
gegen#tand nur einmal bean#pruchen. 
 
 

§ 26 
Für die Be#timmung des Umfanges einer In#tanz im Sinne des § 25 finden die Vor#chriften der §§ 30, 31 des 
Gerichtsko#tenge#etzes ent#prechende Anwendung. 
 
 

§ 27 
Im Falle der Zurücknahme oder Verwerfung des gegen ein Ver#äumnisurteil eingelegten Ein#pruchs gilt das 
Verfahren über den#elben für die Gebühren der Rechtsanwälte bzw. Recht-Kon#ulenten, mit Ausnahme der 
Prozeßgebühr, als neue In#tanz. 
Im Falle der Zula##ung des Ein#pruchs #teht dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent des Gegners der 
den Ein#pruch eingelegten Partei die Gebühr für die mündliche Verhandlung, auf welche das Ver#äumnisurteil 
erla##en i#t, be#onders zu. 
 
 

§ 28 
Das ordentliche Verfahren, welches nach der Ab#tandnahme vom Urkunden – oder Wech#elproze##e #owie nach 
dem mit Vorbehalt in dem#elben erla##enen Urteil anhängig bleibt, gilt für die Verrechnung der Gebühren des 
Rechtsanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulenten als be#onderer Rechts#treit; der Rechtsanwalt bzw. Recht-
Kon#ulent muß #ich jedoch die Prozeßgebühr des Urkunden – oder Wech#elprozeßes auf die gleiche Gebühr des 
ordentlichen Verfahrens anrechnen. 
 
 

§ 29 
Die im § 13 benannten Gebühren umfa##en die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwaltes bzw. des Recht-
Kon#ulenten von dem Auftrage bis zur Beendigung der In#tanz. 
 
Zu der In#tanz gehören insbe#ondere: 
 

1.) das Verfahren betreffs Fe#tlegung des Wertes des Streitgegen#tandes; 
2.) Zwi#chen#treite mit Nebeninterventionen #owie mit Zeugen oder Sachver#tändigen; 
3.) Das Verfahren zur Sicherung des Bewei#es; wenn die Haupt#ache anhängig i#t; 
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4.) Das Verfahren über einen Antrag auf Anordnung oder Aufhebung eines Arre#tes oder einer 
ein#tweiligen Verfügung, #owie über einen Antrag auf vorläufige Ein#tellung, Be#chränkung oder Auf-
hebung einer Zwangsvoll#treckung, #oweit das Verfahren mit dem Verfahren über die Haupt#ache ver-
bunden i#t; 

5.) Das Verfahren über einen Antrag auf Änderung einer Ent#cheidung des beauftragten oder er#uchten 
Richters oder des Gerichts#chreibers; 

6.) Das Verfahren über die im Gerichtsko#tenge#etz § 47 Nr. 1 bis 12 bezeichneten Streitpunkte und Ant-
räge; 

7.) Die Zu#tellung und Empfangnahme der Ent#cheidungen und die Mitteilung der#elben an den Auftrag-
geber,  

8.) Die Über#endung der Handakten an den Bevollmächtigten einer anderen In#tanz. 
 
 

§ 30 
Die Gebühren werden be#onders erhoben für die Tätigkeit bei Streitigkeiten und Anträgen, welche betreffen: 
 

1.) die Sicherung des Bewei#es, wenn die Haupt#ache noch nicht anhängig i#t; 
2.) das Verfahren über einen Antrag auf Anordnung oder Aufhebung eines Arre#tes oder einer 

ein#tweiligen Verfügung, #owie über einen Antrag auf vorläufige Ein#tellung, Be#chränkung oder Auf-
hebung einer Zwangsvoll#treckung, #ofern das Verfahren von dem Verfahren in der Haupt#ache ge-
trennt i#t; 

3.) die im Gerichtsko#tenge#etz § 38 Nr. 1, 2 bezeichneten Angelegenheiten. 
 
Wird die vorläufige Einstellung, Be#chränkung oder Aufhebung der Zwangsvoll#treckung bei dem 
Voll#treckungsgericht und bei dem Prozeßgericht beantragt, #o wird die Prozeßgebühr nur einmal erhoben. 
Die im be#onderen Verfahren erfolgte Fe#t#etzung der Ko#ten und die Abänderung der Ko#tenfe#t#etzung bilden 
eine In#tanz. Das Gleiche gilt von dem Verfahren über die im Gerichtsko#tenge#etz § 38 Nr. 2 bezeichneten 
Anträge. 
 
 

§ 31 
In der Zwangsvoll#treckung bildet eine jede Voll#treckungsmaßregel zu#ammen mit den durch die#elbe vorbereite-
ten Befriedung des Gläubigers eine In#tanz. 
Die landesrechtlichen Be#timmungen in Betreff der Gebühren für eine den Vor#chriften der Zivilprozeßordnung 
nicht unterliegende Zwangsvoll#treckung bleiben unberührt. 
 
 

§ 32 
Das Verfahren über einen Antrag auf Erteilung einer weiteren voll#treckbaren Ausfertigung, das Verfahren 
zur Abnahme des Offenbarungseides und die Ausführungen der Zwangsvoll#treckung in ein gepfändetes Ver-
mögensrecht durch Verwaltung bilden be#ondere In#tanzen der Voll#treckung. 
 
 

§ 33 
Die Voll#treckung der Ent#cheidung, durch welche der Schuldner nach Maßgabe des § 887 Absatz 2 der Zivil-
prozeßordnung zur Vorauszahlung der Ko#ten verurteilt wird, #cheidet aus der Zwangsvoll#treckung zur Erwir-
kung der Handlung als be#onderes Verfahren aus. 
Soll die Zwangsvoll#treckung auf Unterla##ung oder Duldung einer Handlung durch Strafen ausgeführt werden, 
#o bildet eine jede Verurteilung zu einer Strafe nach Maßgabe der Vor#chrift des § 29 den Schluß einer 
In#tanz. 
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Die Erwirkung der einer Verurteilung vorausgehenden Strafandrohung gehört zur In#tanz der Haupt#ache; dem 
Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher die#e In#tanz nicht geführt hat, #teht die im § 23 be#timmte 
Gebühr zu. 
 
 

§ 34 
Bei Ausführung der Zwangsvoll#treckung auf Vornahme einer Handlung durch Geld#trafen oder Haft bildet 
das ge#amte Verfahren eine In#tanz. 
 
 

§ 35 
Für die einmalige Erwirkung des Zeugni##es der Rechtskraft oder der Voll#treckungsklau#el #teht weder dem 
Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent der In#tanz, in welcher die#elben zu erteilen, noch dem Rechtsanwalt 
bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher mit dem Betriebe der Zwangsvoll#treckung beauftragt i#t und für die Auf-
hebung einer Voll#treckungsmaßregel weder dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher deren Vor-
nahme veranlaßt hat, noch dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher mit dem Betriebe der weite-
ren Zwangsvoll#treckung beauftragt i#t, eine Gebühr zu. 
 
 

§ 36 
Die Vor#chriften der §§ 31 bis 35 finden bei Vollziehung eines Arre#tbefehls oder einer ein#tweiligen Verfügung 
ent#prechende Anwendung. 
Die In#tanz dauert bis zur Aufhebung des Arre#tes oder der ein#tweiligen Verfügung oder bis zum Anfang der 
Zwangsvoll#treckung aus dem in der Haupt#ache erla##enen Urteile. 
 
 

§ 37 
Für die Mitwirkung bei einem der Klage vorausgehenden Sühneverfahren erhält der Rechtsanwalt bzw. der 
Recht-Kon#ulent zwei Zehnteile der Sätze des § 9. 
Die#e Gebühr wird im Falle der Verhandlung des Rechts#treites vor dem Amtsgericht auf die Prozeßgebühr 
angerechnet. 
I#t im Falle des § 510 der Zivilprozeßordnung unter der Mitwirkung des Rechtsanwaltes bzw. dem Recht-
Kon#ulent ein Vergleich ge#chlo##en, #o erhält er die vollen Sätze des § 9. 
 
 

§ 38 
Im Mahnverfahren erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent von den Sätzen des § 9: 
 

1.) drei Zehnteile für die Erwirkung des Zahlungsbefehls, ein#chließlich der Mitteilung des Wider#pruchs 
an den Auftraggeber; 

2.) zwei Zehnteile für die Erhebung des Widerspruchs; 
3.) zwei Zehnteile für die Erwirkung des Voll#treckungsbefehls. 

 
Die Gebühr in Nr. 2 wird auf die in dem nachfolgenden Rechts#treite zu#tehende Prozeßgebühr und die Gebühr 
in Nr. 3 auf die Gebühr für die nachfolgende Zwangsvoll#treckung angerechnet. 
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§ 39 
Für die Vertretung im Verteilungsverfahren #tehen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent fünf und 
falls der Auftrag vor dem Termin zur Ausführung der Verteilung erledigt wird, drei Zehnteile der Sätze des § 
9 zu. 
Der Wert des Streitgegen#tandes wird durch den Betrag der Forderung und, wenn der zu verteilende Geldbet-
rag geringer i#t, durch die#en Betrag be#timmt. 
 
 

§ 40 
Im Angebotsverfahren #tehen dem Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent, als Vertreter des Antragstellers,  
drei Zehnteile der Sätze des § 9 zu: 
 

1. ) für den Betrieb des Verfahrens, ein#chließlich der Information; 
2. ) für den Antrag auf Erlaß des Aufgebots, 
3. für den Antrag auf Anordnung der Zahlungs#perre, #ofern der#elbe vor dem Antrag auf Erlaß des Auf-

gebots ge#tellt wird; 
4. für die Wahrnehmung des Aufgebotstermins. 

 
Als Vertreter einer anderen Per#on erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent die#e Gebühr nur ein-
mal. 
 
 

§ 41 
Drei Zehnteile der in den §§ 13 bis 18 be#timmten Gebühren erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-
Kon#ulent: 
 

1.) in der Be#chwerdein#tanz; 
2.) wenn #eine Tätigkeit #ich auf ein Verfahren be#chränkt, welches die Änderung einer Ent#cheidung des 

beauftragten oder er#uchten Richters oder des Gerichts#chreibers betrifft. 
 
In der In#tanz der an eine Notfri#t nicht gebundenen Be#chwerde #teht dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-
Kon#ulent die Prozeßgebühr nicht zu, wenn ihm die#elbe oder eine der in den §§ 37 bis 40 bezeichneten Gebühren 
in der In#tanz zu#tand, in welcher die angefochtene Ent#cheidung ergangen i#t. 
 
 

§ 42 
Der zum Prozeßbevollmächtigten be#tellte Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent, welcher auf Verlangen der 
Partei die Vertretung in der mündlichen Verhandlung einem anderen Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent 
übertragen hat, erhält neben den ihm zu#tehenden Gebühren fünf Zehnteile der Verhandlungsgebühr. 
Die#e Gebühr wird auf eine ihm zu#tehende Verhandlungsgebühr angerechnet. 
 
 

§ 43 
Dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher von der Partei oder auf deren Verlangen von dem 
Prozeßbevollmächtigten nur die Vertretung in der mündlichen Verhandlung oder die Ausführung der Partei-
rechte in der#elben übertragen i#t, #teht neben der Verhandlungsgebühr die Prozeßgebühr zu fünf Zehnteilen zu. 



 

 

 
Nr. 1  -  Tag der Ausgabe i#t der 29. September 2009 

 
Letztere Gebühr #teht ihm auch dann zu, wenn der Auftrag vor der mündlichen Verhandlung verbundene Be-
weisaufnahme § 13 Nr. 4 ), #o erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent außerdem die Beweisgebühr. 
 
 

§ 44 
Dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, welcher lediglich den Verkehr der Partei mit dem Prozeßbe-
vollmächtigten führt, #teht eine Gebühr in Höhe der Prozeßgebühr zu. Er erhält nur fünf Zehnteile, wenn ihm in 
unterer In#tanz die vorbezeichnete Gebühr oder die Prozeßgebühr zu#tand. 
Die mit der Über#endung der Akten an den Rechtsanwalt bzw. den Recht-Kon#ulent der höheren In#tanz ver-
bundenen gutachterlichen Äußerungen dienen nicht zur Begründung die#er Gebühr, wenn nicht zu den#elben Auf-
trag erteilt war. 
 
 

§ 45 
Der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent, de##en Tätigkeit #ich auf die Vertretung in einem nur zur 
Lei#tung des durch ein Urteil auferlegten Eides oder nur zur Beweisaufnahme be#timmten Termin be#chränkt, 
erhält neben der dem Prozeßbevollmächtigten im gleichen Fall zu#tehenden Beweisgebühr eine Gebühr in Höhe 
von drei Zehnteilen der Prozeßgebühr. 
Letztere Gebühr #teht ihm auch dann zu, wenn der Auftrag vor dem Termin erledigt wird. 
Die Wahrnehmung eines weiteren Termins zur Fortsetzung der Verhandlung begründet nicht eine Erhöhung 
der Gebühr. 
 
 

§ 46 
Be#chränkt #ich die Tätigkeit des Rechtsanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulent auf die Ausfertigung eines 
Schriftsatzes, #o erhält er eine Gebühr in Höhe von drei Zehnteilen der Prozeßgebühr. 
 
 

§ 47 
Für einen erteilten Rat erhält der nicht zum Prozeßbevollmächtigten be#tellte Rechtsanwalt bzw. Recht-
Kon#ulent eine Gebühr in Höhe von drei Zehnteilen der Prozeßgebühr. 
Eine Gebühr in Höhe von fünf Zehnteilen der Prozeßgebühr #teht dem mit Einlegung der Berufung oder der 
Revi#ion beauftragten Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent zu, wenn der#elbe von der Einlegung abrät und der 
Auftraggeber #einen Auftrag zurücknimmt. 
 
 

§ 48 
Der nicht zum Prozeßbevollmächtigten be#tellte Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent erhält höch#tens die für den 
Prozeßbevollmächtigten be#timmte Gebühr, falls die ihm aufgetragenen Handlungen in den Kreis derjenigen 
Tätigkeiten fallen, für welche die dem Prozeßbevollmächtigten zu#tehende Gebühr be#timmt i#t. 
 
 

§ 49 
Wird ein Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent, nachdem er in einer Rechts#ache tätig gewe#en, zum Prozeßbe-
vollmächtigten be#tellt, #o erhält er für die ihm vorher aufgetragenen Handlungen, #oweit für die#elben die dem 
Prozeßbevollmächtigten zu#tehende Gebühr be#timmt i#t, wenn er vorher zum Prozeßbevollmächtigten be#tellt 
worden wäre. 
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§ 50 
Wird der einem Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent erteilte Auftrag vor Beendigung der In#tanz aufgehoben, 
#o #tehen dem Rechtsanwalt bzw. Recht-Kon#ulent die Gebühren in gleicher Wei#e zu, als wenn die In#tanz zur 
Zeit der Aufhebung des Auftrages durch Zurücknahme der ge#tellten Anträge erledigt wäre, unbe#chadet der aus 
einem Ver#chulden #ich ergebenden zivilrechtlichen Folgen. 
 
 

§ 51 
Bei Vertretung mehrerer Streitgeno##en, ein#chließlich der Nebenkläger, #tehen dem Rechtsanwalt bzw. Recht-
Kon#ulent die Gebühren nur einmal zu. 
Bei nachträglichem Beitritte von Streitgeno##en erhöht #ich durch die#en Beitritt die Prozeßgebühr um zwei 
Zehnteile. 
Die Erhöhung wird nach dem Betrage berechnet, bei welchem die Vollmachtgeber gemein#chaftlich beteiligt #ind, 
mehrere Erhöhungen dürfen den einfachen Betrag der Prozeßgebühr nicht über#teigen. 
 
 

§ 52 
Für die bei dem Reichsgerichte zugela##enen Rechtanwälte bzw. Recht-Kon#ulent erhöhen #ich die Gebührensätze 
in der Revi#ionsin#tanz um drei Zehteile. 
 
 
 
 

Dritter Ab#chnitt 
Gebühren im Konkursverfahren 

 
§ 53 

Auf die Gebühren im Konkursverfahren finden die Vor#chriften der §§ 9, 11, 12 ent#prechende Anwendung. 
 
 

§ 54 
Im Verfahren über einen Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens erhält der Rechtanwalt bzw. der 
Recht-Kon#ulent zwei Zehnteile, oder, wenn er einen Gläubiger vertritt, fünf Zehnteile der Sätze des § 9. 
 
 

§ 55 
Für die Vertretung im Konkursverfahren erhält der Rechtanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent #echs Zehnteile, 
wenn jedoch die Vertretung vor dem allgemeinen Prüfungstermin #ich erledigt oder er#t nach dem#elben beginnt, 
vier Zehnteile der Sätze des § 9. 
 
 

§ 56 
Der Rechtanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent erhält die Sätze des § 9 be#onders: 
 

1.) für die Tätigkeit bei der Prüfung der Forderungen; 
2.) für die Tätigkeit in dem Zwangsvergleichsverfahren; 
3.) für die Tätigkeit in dem Verteilungsverfahren. 

 
 



 

 

 
§ 57 

Be#chränkt #ich die Tätigkeit des Rechtanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulenten auf die Anmeldung einer Kon-
kursforderung, #o erhält der#elbe zwei Zehnteile der Sätze des § 9. 
 
 

§ 58 
Für die Vertretung: 
 

1.) in der Be#chwerdein#tanz, 
2.) in dem Verfahren über Anträge auf Anordnung von Sicherheitsmaßregeln im Fall des § 197 Abs. 2 

der Konkursordnung 
 
erhält der Rechtanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent be#onders die im zweiten Ab#chnitte ( §§ 23, 41 ) be#timmten 
Gebühren. 
 
 

§ 59 
Die Gebühren der §§ 54 bis 56 #owie des § 58 im Fall der Be#chwerde gegen den Be#chluß über die Eröffnung 
des Konkursverfahrens oder den Be#chluß über die Be#tätigung eines Zwangsvergleiches werden, wenn der 
Auftrag von dem Gemein#chuldner erteilt i#t, nach dem Betrag der Aktivma##e berechnet. 
I#t der Auftrag von einem Konkursgläubiger erteilt, #o werden die Gebühren der §§ 54, 55, 57 und die Gebühr 
im Fall der Be#chwerde gegen den Be#chluß über die Eröffnung des Konkursverfahrens nach dem Nennwert der 
Forderung, die Gebühren des § 56 und die Gebühr im Fall der Be#chwerde gegen den Be#chluß über die 
Be#tätigung eines Zwangsvergleiches nach dem Wert der Forderung des Gläubigers unter ent#prechender An-
wendung des § 148 der Konkursordnung berechnet. 
 
 

§ 60 
In einem wieder aufgenommenen Konkursverfahren erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent die 
Gebühren nach den Be#timmungen der §§ 55 bis 59 be#onders. 
 
 

§ 61 
In#oweit dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent, Gebühren für die Vornahme einzelner Handlungen im 
Konkursverfahren zu#tehen, darf der Ge#amtbetrag der#elben die im § 55 be#timmte Gebühr nicht über#teigen. 
Wird der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent, nachdem er einzelne Handlungen im Konkursverfahren vor-
genommen hat, mit der Vertretung im Konkursverfahren beauftragt, #o erhält er zu#ammen nicht mehr an Ge-
bühren, als ihm zu#tehen würde, wenn er vorher mit der Vertretung im Konkursverfahren beauftragt worden 
wäre. 
 
 

§ 62 
Die Gebühren werden für jeden Auftrag ge#ondert, ohne Rück#icht auf andere Aufträge, berechnet. 
 
 
 

Nr. 1  -  Tag der Ausgabe:  i#t der  29. September 2009 
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Vierter Ab#chnitt 
Gebühren in Straf#achen 

 
§ 63 

In Straf#achen erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent als Verteidiger in der Hauptverhandlung 
er#ter In#tanz: 
1.) vor dem Schöffengericht     150,00 Mk 
2.) vor der Strafkammer      250,00 Mk 
3.) vor dem Schwurgericht oder dem Reichsgericht   500,00 Mk 
 
 

§ 64 
Er#treckt #ich die Verhandlung auf mehrere Tage, #o erhöht #ich die im § 63 be#timmten  Gebühren für jeden 
weiteren Tag der Verteidigung um fünf Zehnteile. 
Im Verfahren auf erhobene Privatklage findet die#e Be#timmung keine Anwendung. 
 
 

§ 65 
Findet in den auf Privatklage verhandelten Sachen eine Beweisaufnahme #tatt, #o erhöht #ich die im § 63 
be#timmte Gebühr um 100,00 Mk. 
 
 

§ 66 
In der Berufungsin#tanz #owie in der Revi#ionsin#tanz #tehen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulenten 
die in den §§ 63 bis 65 be#timmten Sätze zu. 
Die Stufe be#timmt #ich nach der Ordnung des Gerichtes, welches in er#ter In#tanz erkannt hat. 
 
 

§ 67 
Für die Verteidigung im Vorverfahren erhält der Rechtsanwalt Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent: 
1.) in den zur Zu#tändigkeit der Schöffengerichte gehörigen Sachen    75,00 Mk 
2.) in den zur Zu#tändigkeit der Strafkammer gehörigen Sachen   125,00 Mk 
3.) in den zur Zu#tändigkeit der Schwurgerichte oder des Reichsgerichtes 
     gehörigen Sachen        250,00 Mk 
 
 

§ 68 
Fünf Zehnteile der im § 63 be#timmten Sätze #tehen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulenten zu für 
Ausfertigung: 

1.) einer Schrift zur Rechtfertigung einer Berufung; 
2.) einer Schrift zur Begründung einer Revi#ion; 
3.) eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens; 
4.) eines Gnadenge#uchs. 
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Die Stufe be#timmt #ich nach der Ordnung des Gerichtes, welches in er#ter In#tanz erkannt hat. 
 
 

§ 69 
Für die Einlegung eines Rechtsmittels #owie für die Ausfertigung anderer als im § 68 bezeichneten Anträge, 
Ge#uche und Erklärungen erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent je 25,00 Mk. 
 
 

§ 70 
Die in den §§ 63, bis 66 #owie die im § 67 be#timmten Gebühren umfa##en die Ausfertigung der zu der#elben 
In#tanz oder zu dem Vorverfahren gehörigen Anträge, Ge#uche und Erklärungen, #owie die Einlegung von 
Rechtsmitteln gegen Ent#cheidungen oder Verfügungen der#elben In#tanz oder des Vorverfahrens. 
 
 

§ 71 
Auf die Gebühr für Rechtfertigung der Berufung ( § 68 Nr. 1 ) und auf die Gebühr für Begründung der Re-
vi#ion ( § 68 Nr. 2 ) wird die Gebühr für die Einlegung des Rechtsmittels ( § 69 ) angerechnet. 
 
 

§ 72 
Im Fall der Verteidigung mehrerer Be#chuldigter durch einen gemein#chaftlichen Verteidiger erhöhen #ich die 
Gebühren um fünf Zehnteile. 
 
 

§ 73 
In Anlehnung der Gebühren für Vertretung eines Privatklägers, eines Nebenklägers oder einer Verwaltungs-
behörde kommen die Be#timmungen über die Gebühren für die Verteidigung zur ent#prechenden Anwendung. 
Die Anfertigung einer Privatklage begründet für den Rechtsanwalt bzw. den Recht-Kon#ulent die im § 67 Nr. 
1 be#timmte Gebühr. 
 
 

§ 74 
Für die Anfertigung eines Antrages auf gerichtliche Ent#cheidung im Fall des § 170 der Strafprozeßordnung 
erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent die in § 67 be#timmten Sätze. 
 
 

§ 75 
Nach Maßgabe der Vor#chriften des zweiten Ab#chnittes ( § 23 ) #tehen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-
Kon#ulenten Gebühren be#onders zu für die Vertretung: 

1.) in dem Verfahren betreffs Fe#t#etzung der zu er#tattenden Ko#ten; 
2.) in der Zwangsvoll#treckung aus Ent#cheidungen, welche über eine Buße oder über Er#tattung von 

Ko#ten ergangen #ind. 
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Fünfter Ab#chnitt 
Auslagen 

 
 

§ 76 
Für die Höhe der dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent zu#tehenden Schreibgebühren #ind die 
Vor#chriften des § 80 des Gerichtsko#tenge#etzes maßgebend. 
 
 

§ 77 
Für die Verpackung von Briefen und Akten dürfen Auslagen nicht berechnet werden. 
 
 

§ 78 
Bei Ge#chäftsrei#en erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent, vorbehaltlich der Be#timmungen in den 
§§ 18, 37, 39 Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung: 
1.) an Tagegeldern          150,00 Mk 
2.) für ein Nachtquartier           75,00 Mk 
3.) an Fahrtko#ten ein#chließlich der Ko#ten der Gepäckbeförderung: 
     a.) wenn die Rei#e auf der Ei#enbahn, dem Kraftfahrzeug oder Dampf#chiffen  
          gemacht werden kann, für jeden Kilometer         0,60 Mk 
     b.) wenn die Rei#e mit dem Flugzeug ab#olviert wird  
          die Auslage der tat#ächlich ent#tandenen Ko#ten der Touri#tenkla##e 
     c.) andernfalls je Kilometer            1,20 Mk 
 
Haben höhere Fahrtko#ten aufgewendet werden mü##en, #o #ind die#e bei ent#prechendem Nachweis zu er#tatten. 
 
 

§ 79 
Die Fahrtko#ten werden für die Hin- und Rückrei#e be#onders berechnet. 
Hat ein Rechtsanwalt bzw. ein Recht-Kon#ulent Ge#chäfte an ver#chiedenen Orten unmittelbar nacheinander 
ausgerichtet, #o i#t der von Ort zu Ort zurückgelegte Weg ungeteilt der Berechnung der Fahrtko#ten zu Grunde 
zu legen. 
Bei einer Rei#e zur Ausführung der Aufträge mehrerer Auftraggeber findet die Vor#chrift des § 3 ent#prechende 
Anwendung. 
 
 

§ 80 
Für Ge#chäfte am Wohnorte bzw. im Kammerbezirk der Zula##ung des Rechtsanwaltes bzw. des  Recht-
Kon#ulent #tehen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent weder Tagegelder noch Fahrtko#ten zu; das#elbe 
gilt bei Ge#chäften außerhalb des Wohnortes bzw. der Kammerbezirkszula##ung des Rechtsanwaltes bzw. des  
Recht-Kon#ulent in geringerer Entfernung als 15 Kilometer von dem#elben. 
Brücken- und / oder Fährgelder oder Mautgebühren werden nach Aufwand er#tattet. 
 
Für einzelne Ort#chaften kann durch die Landesju#tizverwaltung be#timmt werden, daß den Rechtsanwälten bzw. 
den Recht-Kon#ulent bei den nicht an der Gerichts#telle vorzunehmenden Ge#chäften die verauslagten Fahr-
tko#ten zu er#tatten #ind. 
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§ 81 

Bei Berechnung der Entfernungen wird jeder angefangene Kilometer für einen vollen Kilometer gerechnet. 
 
 

§ 82 
Der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent, welcher #einen Wohn#itz verlegt, kann bei Fortführung eines von 
ihm vorher erteilten Auftrages Tagegelder und Rei#eko#ten nur in#oweit verlangen, als #ie ihm auch bei Beibe-
haltung #eines Wohn#itzes zuge#tanden hätten. 
 
 

§ 83 
Hat ein Rechtsanwalt bzw. ein  Recht-Kon#ulent #einen Wohn#itz am Orte, an welchem #ich #ein Gericht befin-
det, #o kann die Landesju#tizverwaltung be#timmen, daß ihm Tagegelder und Rei#eko#ten nur in#oweit zu#tehen, 
als er #olche auch verlangen könnte, wenn er #einen Wohn#itz an dem Orte des Amtsgerichtes, in de##en Bezirk 
er wohnt, genommen hätte. 
 
 
 
 

Sechster Ab#chnitt 
Einforderung von Gebühren und Auslagen 

 
§ 84 

Der Rechtsanwalt bzw. der  Recht-Kon#ulent kann von #einem Auftraggeber einen angeme##enen Vor#chuß 
fordern. 
 
 

§ 85 
Dem Auftraggeber gegenüber werden die Gebühren des Rechtsanwaltes bzw. des  Recht-Kon#ulent fällig, 
#obald über die Verpflichtung, die#elben zu tragen, eine Ent#cheidung ergangen i#t, #owie bei Beendigung der 
In#tanz oder bei Erledigung des Auftrags. 
 
 

§ 86 
Die Einforderung der Gebühren und Auslagen i#t nur zulä##ig, wenn vorher oder gleichzeitig eine von dem 
Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent unter#chriebene Berechnung der#elben mit Angabe des Wertes des 
Streitgegen#tandes, #ofern der Wert maßgebend, und unter Bezeichnung der zur Anwendung kommenden 
Be#timmung die#es Ge#etzes mitgeteilt wird. 
 
Die Mitteilung die#er Berechnung kann auch nach erfolgter Zahlung verlangt werden, #olange nicht die Han-
dakten zurückgenommen #ind oder die Verpflichtung des Rechtsanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulenten zur Auf-
bewahrung der#elben erlo#chen i#t ( Rechtsanwaltsordnung § 32 ). 
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Siebenter Ab#chnitt 
Schlußbe#timmungen 

 
§ 87 

Dem Auftraggeber i#t vom Rechtsanwalt bzw. vom Recht-Kon#ulenten vor Auftragserteilung durch den Man-
danten eine #chriftliche Ko#tenüber#icht über die er#te und jede weitere  In#tanz auszuhändigen. 
Für jede weitere In#tanz i#t vom Rechtsanwalt bzw. vom Recht-Kon#ulenten eine erneute #chriftliche Auftrags-
erteilung durch den Mandanten einzuholen. 
Die#e Ko#tenüber#icht i#t neben der Auftragserteilung vom Auftraggeber zu unterzeichnen. 
 
 

§ 88 
Der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent kann unabhängig von die#er Gebührenordnung eine private Ab-
rechnung nach Stundenaufwand mit #einem Auftraggeber vor Auftragserteilung #chriftlich vereinbaren. 
 
 

§ 89 
Die Höhe der Gebühr bemißt #ich im Fall einer privaten Vereinbarung nach § 88 folgendermaßen: 
Die Höhe der Gebühr richtet #ich nach dem einfachen bis #echsfachen des Gebühren#atzes. 
 
Für jede Stunde kann der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent als einfache Gebühr 90,00 Mk berechnen.  
Innerhalb des Gebührenrahmens #ind die Gebühren unter Berück#ichtigung des Einzelfalles nach Schwierigkeit 
und Zeitaufwand vom Rechtsanwalt bzw. vom Recht-Kon#ulenten fe#tzulegen. 
Wird eine private Stundenvereinbarung zwi#chen dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulenten und dem 
Mandanten getroffen, #o kann der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent nicht auch noch Auslagen und Ge-
bührener#tattung nach den §§ 78 bis 83 berechnen. 
 
 

§ 90 
Für die Erhebung und Ablieferung von Geldern erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent eine Ge-
bühr: 
 
1.) von 5,00 Mk für jedes angefangene Hundert des Betrages bis 1.000,00 Mk 
2.) von 2,50 Mk für jedes angefangene Hundert des weiteren Betrages bis 10.000,00 Mk 
3.) von 1,25 Mk für jedes angefangene Hundert des Mehrbetrages. 
 
Für die Erhebung und Ablieferung von Wertpapieren erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent nach 
Maßgabe des Wertes die Hälfte der vor#tehenden Gebühr. 
Die dafür anfallenden Bank- und Po#tgebühren mü##en zu#ätzlich vom Auftraggeber übernommen werden. 
Die Gebühr für die Erhebung und Ablieferung von Geldern kann von die#en bei der Ablieferung entnommen 
werden. 
 
 

§ 90 
Für die Ausarbeitung eines Gutachtens mit juri#ti#cher Begründung hat der Rechtsanwalt bzw. der Recht-
Kon#ulent angeme##ene Vergütung zu bean#pruchen.  
Die Vergütung richtet #ich nach §  89, bei Zugrundelegung des dreifachen Satzes. 
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§ 91 
I#t für das dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent übertragene Ge#chäft der Betrag der Gebühr in 
die#em Ge#etze nicht be#timmt, #o erhält er eine unter ent#prechender Anwendung der Be#timmungen die#es 
Ge#etzes zu beme##ende Gebühr. 
 
 

§ 92 
In#ofern in die#em Ge#etz für die begonnene oder vorbereitete Ausführung eines vor der voll#tändigen Ausfüh-
rung erledigten Auftrages eine Gebühr nicht vorge#ehen, erhält der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent eine 
nach Maßgabe des § 89 zu beme##ende Gebühr, welche den dreifachen Satz nicht über#chreiten darf. 
 
 

§ 93 
Die Vor#chriften die#es Ge#etzes finden ent#prechende Anwendung : 

1.) im #chiedsrichterlichen Verfahren; 
2.) im Verfahren wegen Nichtigkeitserklärung oder Zurücknahme eines Patents; 
3.) im Disziplinarverfahren nach Maßgabe des Ge#etzes, betreffend die Rechtsverhältni##e der Reichsbe-

amten, 
4.) im ehrengerichtlichen Verfahren gegen Rechtsanwälte bzw. Recht-Kon#ulenten 
5.) bei der Unter#uchung von Seeunfällen. 

 
Für die Berechnung der Gebühr des im #chiedsrichterlichen Verfahren als Prozeßbevollmächtigten be#tellten 
Rechtsanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulenten gilt das gerichtliche Verfahren im Fall des § 1036 der Zivilpro-
zeßordnung als zum #chiedsrichterlichen Verfahren gehörig. 
Das Verfahren vor der Disziplinarkammer, vor dem Ehrengericht und vor dem Seeamte #teht im Sinne des § 
63 dem Verfahren vor der Strafkammer gleich. 
 
 

§ 94 
Fällt eine dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulent aufgetragene Tätigkeit, für welche ihm nach Vor#chrift 
die#es Ge#etzes eine Vergütung zu#teht, zugleich in den Kreis derjenigen Angelegenheiten, in welchen die den 
Rechtsanwälten bzw. den Recht-Kon#ulenten zu#tehende Vergütung durch landesge#etzliche Vor#chrift geregelt 
i#t, #o kommt, #oweit die Anwendung beider Vor#chriften zu einer zweifachen Vergütung der#elben Tätigkeit 
führen würde, nur eine der#elben und zwar die dem Rechtsanwalt bzw. dem Recht-Kon#ulenten gün#tigere zur 
Anwendung. 
 
 

§ 95 
Sofern der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent nicht einer Partei zur Wahrnehmung ihrer Rechte bei-
geordnet oder als Verteidiger be#tellt i#t, kann der Betrag der Vergütung durch Vertrag abweichend von den 
Vor#chriften die#es Ge#etzes fe#tgelegt werden. 
Die Fe#t#etzung durch Bezugnahme auf das Erme##en eines Dritten i#t ausge#chlo##en. 
Der Auftraggeber i#t an den Vertrag nur gebunden, #oweit er den#elben #chriftlich abge#chlo##en hat.  
Der Auftraggeber kann eine Berechnung nach Maßgabe des § 86 verlangen. 
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Hat der Rechtsanwalt bzw. der Recht-Kon#ulent durch den Vertragsab#chluß die Grenze der Mäßigung 
über#chritten, #o kann die durch Vertrag fe#tge#tellt Vergütung im Prozeßwege, nach eingeholtem Gutachten des 
Vor#tandes der Anwaltskammer, bis auf den in die#em Ge#etz be#timmten Betrag herabge#etzt werden. 
 
 

§ 96 
Für das Verhältnis des Auftraggebers oder des Rechtsanwaltes bzw. des Recht-Kon#ulent zu dem 
Er#tattungspflichtigen kommt die vertragsmäßige Fe#t#etzung der Vergütung (§ 93) nicht in Betracht. 
 

Nieder#teinbach, den 29. September 2009 
 

Für das Deut#che Reich 
 

Der Rath der Volksbeauftragten 
Erhard Lorenz 
Oliver Erb 

Birger Weck 
Gabriele Perraux 
James Semmler 

Karl Volker Kaulfuß 
Dorothea Kocheisen-Schmid 

Thomas Böttger 
Roland Wenige 

Matthias Brandt 
Roland Rehe 

Manfred Schulz 
Detlev Heinrich Köhler 

 
 
 
Randbemerkung: Die Umrechnung auf den derzeitigen und betreffenden Eurowert soll  
im Verhältnis 1 : 1 erfolgen. 
 
 
 
Nach Zustimmung des Volks-Reichstag und des Volks-Bundesrath und Veröffentlichung im 

Deut#chen Reichs-Anzeiger tritt die#es Gesetz in Kraft. 


